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1. Wettkampfhalle 
 2.+3.BW-Cup: 2 Wettkampfflächen mit den Internationalen Maße (14 m x 11 m) 

 1.+4. BW-Cup: 1 Wettkampffläche mit den Internationalen Maße (14 m x 11 m) 
 Anzahl der Trainingsflächen (möglichst 14 m x 11 m; mind. 12m x 9m) analog der 

Wettkampfflächen  
 Kein punktelastischer Boden 
 deutlich sichtbare Markierung der Fahrfläche(n) und Trainingsflächen (wenn möglich farblich 

abgehoben von vorhandenen Markierungen) 
 Platzierung des Kampfgerichts (nach Möglichkeit an der Längsseite) 
 Sitzmöglichkeiten für die Zuschauer 

2. Weitere Voraussetzungen der Halle 
 Umkleiden ausgeschildert und gekennzeichnet  
 Ausgeschildertes, der Starterzahl angemessenes, Radlager 
 Bereitstellung eines Raumes/Platzes für den WAV und EDV-Wertung (diese wird gestellt) 

mit entsprechender Ausstattung (Stromanschlüsse, mind. 2 Tische und 4 Stühle) in 
Fahrflächennähe 

3. Organisation/Ablauf 
 Musikanlage mit Mikrofon sowie eine Auswahl an geeigneter Musik für die Veranstaltung 
 Bereitstellung eines Siegerpodests mit Beschriftung der Plätze 
 Aufhängen der Fahnen (WRSV, BRV) + ggf. Werbematerial von Sponsoren 
 Beim 3.+4.BW-Cup: Tisch zur Auslage Medaillen/Pokalen und Präsenten beim WAV 
 Aushang der offiziellen Startliste in der Halle (Eingang, Foyer, Radlager, Fahrfläche) 
 Hallenöffnung mind. 1 Std. vor Wettkampfbeginn 
 Die Speisenversorgung sollte ein sportlergerechtes warmes Mittagessen enthalten 
 Bezahlung der Kommissäre durch Ausrichter (20 €+ 0,30 € KM-Geld) 

4. Personal 
 Ausrichter sucht selbst Kommissäre (LV-Obleute als Ansprechpartner für Kontaktdaten); 

 je Kampfgericht 4 Personen (idealerweise gemischt aus beiden LV´s) 
 Hallensprecher/Musik 
 Sanitätsdienst (Vorgaben am Veranstaltungsort bzw. der Gemeinde-/Stadtverwaltung 

beachten/prüfen) 
 Kassieren des Startgeldes 

5. Zu stellen /Kosten zu tragen durch den Ausrichter 
 Kleines Präsent/Ehrengabe für jede/n Sportler*in bei der Siegerehrung der Tageswertung 
 Optional (dem Ausrichter freigestellt): Mittagessen für Kommissäre, EDV-Wertung und WAV 

Wasser/Kaffee für o.g. Personenkreis während der Pausen 
6. Wildcard 

 Wildcard/s für vereinseigene Starter*innen/Sportgemeinschaften mit gültiger Lizenz/ 
Starterkarte 

 Punktzahl max. 10 Punkte unter der jeweiligen Qualifikationsmindestpunktzahl 

 

Gez.             Dieter Maute, WRSV      Juliane Hauer, BRV 

Pflichtenheft BW-Cup 
Gültig ab 2026 

 


